
N I E D E R S C H R I F T 
 

über die 24. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.06.2010 
 

 
Eröffnung und Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden und Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit 
 
Der stellvertretende Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Hartmut Krau, 
eröffnete die Sitzung. Danach begrüßte er die erschienenen Mitglieder des Ausschusses, 
des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung. 
  
Anschließend stellte er die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 
Einwände gegen die Ladung und die Tagesordnung wurden nicht erhoben. 
 
Sitzungsprotokoll vom 03.05.2010 
 
Gegen das o.a. Sitzungsprotokoll wurden innerhalb der festgelegten Frist keine  
Einwände erhoben. Das Protokoll ist damit genehmigt. 
 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1.) Mitteilungen des Bürgermeisters   
 
2.)  Beschlussfassung über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl 
 
3.) Amtseinführung Bürgermeister Stephan Aurand 
 
4.) Grundstücksangelegenheiten 
 
5.) Verschiedenes 
 
 
Beratungen, Empfehlungen, Beschlüsse 
 
1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

 
a. Betreuungsangebot Grundschule, OT Ewersbach 

 
In Zusammenarbeit mit dem Kreis, der Jung-Stilling-Schule, dem Netzwerk 
Jugend und dem Gemeindevorstand ist die Einrichtung eines Betreuungsan-
gebotes in der Grundschule im OT Ewersbach vorgesehen. Diesbezüglich 
soll in Kürze ein entsprechendes Konzept entwickelt werden. Bei der Umset-
zung des Angebotes sind verschiedene Umgestaltungsmaßnahmen inner-
halb des Gebäudes notwendig. 
 

b. Kindertagesstätte OT Rittershausen 
 
Nach Feststellung wurde das Außenspielgelände der Kindertagesstätte im 
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OT Rittershausen am 19.06.2010 offiziell eingeweiht.  
 

c. Friedhof OT Steinbrücken 
 
Die Umgestaltung des Friedhofes im OT Steinbrücken ist fertiggestellt. Vor-
gesehen ist noch die Anlegung eines „Friedwaldes“. Für diese zusätzliche 
Bestattungsweise ist die Änderung der Friedhofssatzung notwendig. 
 

d. Begradigung Bahnübergang „Jahnstraße“, OT Ewersbach 
 
Der Rückbau des Bahnüberganges in der „Jahnstraße“, OT Ewersbach ist 
abgeschlossen. Dabei wurden die Bahngleise herausgetrennt und die Flä-
chen mit einer Asphaltschicht versehen. 
 

e. Ausbesserung Verbindungsweg „Lerchenstraße“/“Gewerbegebiet“, 
OT Ewersbach  
D
Heg“, OT Ewersbach wurde zur besseren Befahrung bergseitig mit einer 
Schotterdecke versehen. 
 

f. 

er Verbindungsweg von der „Lerchenstraße“ zum Gewerbegebiet „In der 

eubau Feuerwehrgerätehaus, OT EwersbachN  

ufgrund fehlender technischer Einrichtungen sieht sich der planungs-
en für 

anierung MZH, OT Rittershausen

 
A
beauftrage Architekt nicht in der Lage die erforderlichen Ausschreibung
den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im OT Ewersbach vorzunehmen. 
Die Ausschreibungserstellung wurde daraufhin an das bereits in die Baupla-
nungen einbezogene Ingenieurbüro Bautec vergeben. Es wurde ein Bauzeit-
plan von 8 Monaten vereinbart. Der Spatenstich erfolgt nach den Sommer- 
ferien. 
 

g. S  

it den Sanierungsmaßnahmen an der Mehrzweckhalle im OT Rittershau-

rweiterung und Sanierung Kindertagesstätte OT Ewersbach

 
M
sen wird am 01.09.2010 begonnen. 
 

h. E  

ie Bauarbeiten für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte im 

analsanierung „Hauptstraße“, OT Ewersbach

 
D
OT Ewersbach liegen im vorgegebenen Zeitplan. 
 

i. K  

ie Kanalsanierungsarbeiten in der „Hauptstraße“ im OT Ewersbach können 

eitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte

 
D
bisher ohne Probleme durchgeführt werden. 
 

j. L  

ie neu gefassten Leitlinien des Hessischen Innenministeriums vom 
n Mit-

 
D
06.05.2010 zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte wurden de
gliedern der Gemeindevertretung zur Kenntnisnahme übersandt. 
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2.) Beschlussfassung über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl 
 
Gemäß §§ 50,25 und 49 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) hat die 
Gemeindevertretung über die Gültigkeit der Wahl und über eventuelle Einsprüche 
zu beschließen. 
 
Bei der Prüfung der Wahlunterlagen durch den Gemeindewahlausschuss am 
08.02.2010 haben sich keine Beanstandungen im Wahlablauf ergeben. Es wurde 
festgestellt, dass Herr Stephan Aurand mit mehr als der Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen zum Bürgermeister der Gemeinde Dietzhölztal gewählt wurde. 
 
Einsprüche im Sinne der §§ 25 und 49 KWG gab es nicht. 
Gemäß § 50 Abs. 4 KWG ist die Wahl des Bürgermeisters daher für gültig zu er-
klären. 
 
Ohne weitere Aussprache empfahl der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig 
der Gemeindevertretung der Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters vom 
07.02.2010 zuzustimmen.  
 
 

3.) Amtseinführung Bürgermeister Stephan Aurand 
 
Die Amtseinführung von Bürgermeister Stephan Aurand wird in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 29.06.2010 vorgenommen. 
 
 

4.) Grundstücksangelegenheiten 
 

 
 

5.) Verschiedenes 
 
Es wurden nachstehende Anfragen gestellt und beantwortet: 
 

a. Ausschussmitglied Karsten Krau bzgl. Abholzung eines Baumes in der 
„Laaspher Straße“, OT Mandeln (Ortsausgang Mandeln in Richtung Fischel-
bach). 
 

b. Ausschussmitglied Karsten Krau bzgl. Abschließung eines 1100 Ltr. Abfall-
behälters beim DGH OT Mandeln aufgrund von Fremdnutzung. 
 

c. Ausschussmitglied Simon Braun bzgl. Befahrung von Feuerwehrfahrzeugen 
im Baustellenbereich der „Hauptstraße“, OT Ewersbach bei einem Brandein-
satz. 
 

d. Ausschussmitglied Simon Braun bzgl. Erläuterung von „Grundstücksangele-
genheiten“ durch Beifügung von detaillierten Lageplänen. 
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Es wurde nachstehender Antrag gestellt: 
 
 a)   Ausschussmitglied Stefan Nadler beantragte die zum 21.06.2010 einberufene 
       1.  Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung auf einen neuen Termin nach       
       der Gemeindevertretersitzung am 29.06.2010 zu verlegen, da Herr Matthias       
       Kreck als Fraktionsvorsitzender der CDU und als Vorsitzender des Haupt- 
      und  Finanzausschusses an der Sitzung nicht teilnehmen kann. 
 
 Dem Antrag wurde nicht stattgegeben, da die Sitzung der Arbeitsgruppe nicht 
 Bestandteil der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses war. 

 
 
 
 
 
 
Schriftführer           Stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


